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Statuten der Freiwilligen Schulsynode des Kantons Basel-Stadt  

(Kantonalsektion von LCH) 

 

Fassung vom 11. Mai 2011 

 

Die vorliegenden Statuten der FSS sind der Einfachheit halber in weiblicher Form geschrieben. 

Männliche Mitglieder / Amtsinhaber sind jeweils mitgemeint. 

 

 

 

I   Name, Sitz und Zweck 

 

Art. 1 

1 

Unter dem Namen Freiwillige Schulsynode 

Basel-Stadt (FSS) besteht ein Verein gemäss 

ZGB Art. 60ff. mit Sitz in Basel, der die Wah-

rung der beruflichen und gewerkschaftlichen 

Interessen der Basler Lehrerschaft bezweckt. 

2

 Die FSS bietet ihren Mitgliedern Rechtsbe-

ratung an und gewährt ihnen Rechtsschutz 

für Streitigkeiten in Zusammenhang mit ihrem 

Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen 

des Reglementes zum Fonds für Rechtshilfe, 

welches von der Mitgliederversammlung 

erlassen wird. 

 

Art. 2 

1 

Die FSS bildet mit ihren sämtlichen Mitglie-

dern gleichzeitig auch die Kantonalsektion 

Basel-Stadt der Dachorganisation Lehrerin-

nen und Lehrer Schweiz (LCH). 

2 

Basis der Standespolitik der FSS bilden die 

LCH-Standesregeln und das LCH-Berufsleit-

bild. 

 

 

II   Mitgliedschaft 

 

Art. 3 

1 

Mitglieder der FSS sind sämtliche Mitglieder 

der Staatlichen Schulsynode (SSS), sofern 

sie nicht schriftlich ihren Austritt erklären.  

2 

Ferner können sich um Mitgliedschaft be-

werben: 

 2.1 

die Dozentinnen der Universität, der 

Musikakademie und der Hochschulen; 

 2.2 

die Lehrpersonen nichtstaatlicher Schul-  

und Erziehungsanstalten; 

 2.3 

Lehrpersonen, die für eine nicht voraus-

sehbare Dauer aus dem Schuldienst 

ausgeschieden sind; 

 

2.4 

weitere in pädagogischen, sozialen oder 

administrativen Tätigkeitsfeldern im 

Schulbereich tätige Personen mit einer 

festen Anstellung. 

 

2.5

 Die Aufnahme erfolgt durch die Ge-

schäftsleitung. 

3

 Zu Beginn der Mitgliedschaft ist den Mit-

gliedern mit den Statuten der FSS sowie den 

Standesregeln und dem Berufsleitbild des 

LCH eine Orientierung über den Zweck der 

FSS und den SSS-Mitgliedern ein Hinweis 

auf die Möglichkeit des Nichteintritts zu über-

geben. Die FSS-Mitglieder verpflichten sich 

mit ihrer Mitgliedschaft zur Anerkennung und 

Einhaltung der FSS-Statuten und der LCH-

Standesregeln.  

4

 Mit der Pensionierung kann die Mitglied-

schaft in der FSS weitergeführt werden, so-

fern das Mitglied einen Antrag auf Weiterfüh-

rung der Mitgliedschaft stellt. Ein Antrag auf 

weitere Mitgliedschaft kann jederzeit nach 

der Pensionierung schriftlich an die Ge-

schäftsleitung gestellt werden. 

5 

Der Vorstand kann besonders verdiente 

Mitglieder mit Zweidrittelsmehr zu Freimit-

gliedern ohne Beitragspflicht ernennen. 

 

Art. 4 

1 

Gleichzeitig mit der FSS-Mitgliedschaft wird 

auch die Mitgliedschaft in der LCH-

Kantonalsektion Basel-Stadt erworben. 

2 

Die Kantonalsektion Basel-Stadt überweist 

dem LCH einen Jahresbeitrag, dessen Höhe 

durch die Zahl der FSS-Mitglieder bestimmt 

ist. 

3 

Die Anzahl der  FSS-Delegierten in der LCH-

Delegiertenversammlung richtet sich nach 

der Zahl der FSS-Mitglieder. 

 

Art. 5 

1 

Die Mitgliedschaft in der FSS erlischt auto-

matisch mit Erlöschen der Mitgliedschaft in 

der Staatlichen Schulsynode. 

2 

Der Austritt aus dem Verein kann nur auf 

Ende jedes Schulsemesters durch schriftliche 
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Kündigung an die Geschäftsleitung mit einer 

Frist von mindestens vier Wochen vor Se-

mesterende erklärt werden. 

3 

Bei schweren Verstössen gegen die Stan-

desregeln des LCH kann ein Mitglied durch 

den Vorstand aus dem Verein ausgeschlos-

sen werden. 

 

 

III   Gesamtorganisation 

 

Art. 6 

1  

Die FSS hat folgende Organe: 

a) die Mitgliederversammlung (MV) 

b) die Urabstimmung (UA) 

c) die Delegiertenversammlung (DV) 

d) den Vorstand (SV) 

e) die Geschäftsleitung (GL) und 

f) die Kontrollstellen, nämlich die Ge-

schäftsprüfungskommission (GPK) und 

die Revisorinnen. 

Diese sind gleichzeitig Organe der Kantonal-

sektion BS LCH. Es erfolgt keine getrennte 

Buchführung. 

2

 Die Mitglieder der DV, des SV, der GL und 

der GPK werden auf eine Amtsdauer von 4  

Jahren gemäss § 17 Abs. 1 und § 37 der 

Verordnung über die Schulsynode gewählt. 

 

A.   Mitgliederversammlung (MV) 

 

Art. 7 

1 

Die ordentliche MV findet jährlich statt. Sie 

beschliesst über die Genehmigung der Jah-

resrechnung, die Festsetzung der Mitglieder-

beiträge und die Statutenänderungen. Die 

Jahresrechnung ist vorher zu publizieren. 

2 

Die MV fasst ferner Beschluss über Ge-

genstände, die in der Einladung angekündigt 

sind. 

3 

Auf Mitglieder-Anträge, die sich auf einen 

neuen Gegenstand beziehen und der Präsi-

dentin 24 Stunden vor der Versammlung 

schriftlich eingereicht worden sind, tritt die 

Versammlung mit Zweidrittelmehr ein. Ent-

haltungen bleiben bei der Feststellung des 

Mehrs unberücksichtigt. 

 

Art. 8 

Eine ausserordentliche MV wird einberufen: 

1. auf Anordnung des SV 

2. wenn es mindestens 100 Mitglieder ver-

langen. 

 

Art. 9 

Die MV ist beschlussfähig, wenn mindestens 

200 Mitglieder anwesend sind. 

 

Art. 10 

1 

Die MV tritt auf Einladung der Präsidentin 

hin zusammen. Die Einladung ist mindestens 

10 Tage vor der Sitzung zusammen mit der 

Traktandenliste bekanntzumachen. 

2 

Die Präsidentin der FSS (bei Verhinderung: 

die Vizepräsidentin) leitet die  Versammlung. 

Sie ist befugt, diese als aufgelöst zu erklären, 

wenn Ruhe und Ordnung gestört sind. 

3 

Die Protokollführerin der FSS führt das Pro-

tokoll der Versammlung. Dieses wird dem 

Vorstand vorgelegt und ist von der nächsten 

Versammlung zu genehmigen. Es kann von 

jedem Mitglied eingesehen werden. 

4 

Die Präsidentin bezeichnet die nötigen 

Stimmenzählerinnen. 

 

B.   Urabstimmung (UA) 

 

Art. 11 

1 

Unter Beachtung von Art. 8 Abs. 2 kann der 

SV wichtige, seine Kompetenzen überstei-

gende Sachfragen den Mitgliedern auch mit-

tels einer UA zur Entscheidung vorlegen. 

2 

Die UA hat die gleichen Befugnisse wie die 

Mitgliederversammlung (ZGB Art. 66 Abs. 2). 

3 

Die Einladung zur Urabstimmung muss den 

Mitgliedern zusammen mit ausreichenden 

Angaben über das zu behandelnde Geschäft 

sowie einer vorfrankierten Stimmkarte per 

Post zugestellt werden unter Ansetzung einer 

Frist von mindestens 10 Tagen für die 

Stimmabgabe. 

4 

Gültig sind Stimmen, die spätestens am 

letzten Tag der Eingabefrist von der Post 

abgestempelt oder persönlich überbracht 

werden. Dieser Tag darf nicht auf ein Wo-

chenende fallen. Während der Schulferien 

dürfen keine Urabstimmungen durchgeführt 

werden. 

5 

Bleibt die Zahl der gültig abgegebenen 

Stimmen unter 20 %, so kann kein Beschluss 

gefasst werden. In diesem Fall ist die Urab-

stimmung zu wiederholen oder das Geschäft 

der nächsten MV zu unterbreiten. 

6 

Die Auszählung erfolgt unter Aufsicht eines 

FSS-Rechtsberaters. Die eingegangenen 

Stimmkarten werden während eines Jahres 

im FSS-Büro aufbewahrt. Jedes FSS-Mitglied 

hat das Recht zur Einsichtnahme. 
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7 

Das Resultat der Abstimmung wird den 

Mitgliedern spätestens mit Erscheinen des 

nächsten Publikationsorgans mitgeteilt. 

 

C.   Delegiertenversammlung (DV) 

 

Art. 12 

1

 Die DV der FSS  hat eine Zielgrösse von 

insgesamt 150 Mitgliedern, die wie folgt be-

stimmt werden: 

1. Die Mitglieder der GL sind von Amtes we-

gen DV-Mitglieder. 

2. Die restlichen Delegierten werden unter 

Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen 

nach GR-Proporz durch eine Versammlung 

der Mitglieder der einzelnen Schulen  ge-

wählt.  

2

 Dabei gilt: 

 2.1 die ordentlichen und stellvertretenden 

SV Mitglieder sind gesetzt; 

 2.2 der Konferenzvorstand sollte mit min-

destens einer Person vertreten sein;   

 2.3 die Pensionierten haben unabhängig 

von ihrer Anzahl 6 Mandate; 

 2.4 die restlichen Mandate werden nach 

Proporz auf die Schulstufen und die 

Schulen verteilt. Jede Schule mit min-

destens 20 Lehrpersonen muss in der 

DV vertreten sein; 

 2.5 die Delegierten der Schulen werden von 

den Mitgliedern ihres Kollegiums ge-

wählt. 

 

Art. 13 

Bezüglich Einladung, Leitung und Protokollie-

rung gelten die in Art. 10 für die MV vorgese-

henen Bestimmungen. 

 

Art. 14 

1 

Die DV findet mindestens 1 x jährlich statt. 

2 

Eine a.o. DV ist innert Monatsfrist einzube-

rufen, wenn dies von 2 Schulkonferenzen 

oder 10 % sämtlicher Delegierter verlangt 

wird. 

 

Art. 15 

1 

Die DV entscheidet in allen Angelegenhei-

ten, die ihr zugewiesen werden. 

1.1

 

Sie beschliesst über die Genehmigung 

des Budgets. Dieses ist den Delegierten zu-

sammen mit der Traktandenliste mindestens 

10 Tage vor der DV zuzustellen. 

1.2

 

Insbesondere ist sie befugt, dringliche 

Beschlüsse über die Ergreifung von Initiative 

und Referendum zu fassen. 

2 

Die DV ist beschlussfähig, wenn die Hälfte 

aller ordentlich gemeldeten Delegierten an-

wesend ist. 

3 

Die Schulhausdelegierten sind zuständig für 

den Kontakt und den Informationsfluss zwi-

schen ihrem Schulkollegium und der FSS . 

 

D.   Vorstand (SV) 

 

Art. 16 

Der SV der FSS hat eine Zielgrösse von 40 

Mitgliedern und setzt sich zusammen aus 

Schulstufenvertretungen und Vertreterinnen 

der unter Art. 3 Abs. 2 genannten Mitglieder-

gruppen. Die GL sorgt für eine angemessene 

Vertretung aller Schulstufen und zusammen 

mit dem erweiterten Konferenzvorstand für 

ein geordnetes Wahlverfahren. Die Mitglie-

dergruppen wählen ihre Vertretung an einer 

Sektionsversammlung, an der mindestens 10 

% der Mitglieder anwesend sein müssen 

oder in einer Urabstimmung. 

 

Art. 17 

1 

Der SV entscheidet in allen Angelegenhei-

ten der FSS, über die nicht in einer Urab-

stimmung, MV oder DV entschieden wird.  

2 

Über Nachtragskredite, die 10 % der budge-

tierten Bruttoausgaben übersteigen, muss an 

einer DV, einer a.o. MV oder mittels Urab-

stimmung entschieden werden. 

 

Art. 18 

1 

Der Vorstand wird zu seinen Sitzungen 

durch die Präsidentin einberufen. 

2 

Wenn mindestens 5 SV-Mitglieder es ver-

langen oder wenn eine MV resp. DV bean-

tragt worden ist, so ist innert 10 Tagen eine 

Sitzung abzuhalten.  

3

 Die SV-Mitglieder sind mindestens 7 Tage 

vor der Sitzung unter Beilage einer Traktan-

denliste einzuladen. 

 

Art. 19 

1  

Die Beratungen des SV werden von der 

Synodalpräsidentin oder einem GL-Mitglied 

geleitet. Sie werden protokolliert. 

2

 Der SV fasst seine Beschlüsse üblicherwei-

se in offener Abstimmung mit dem relativen 

Mehr der anwesenden Mitglieder. In beson-

ders gelagerten Fällen kann auch eine ge-

heime Abstimmung verlangt werden. Ein Be-

schluss kann auch auf dem Wege der Akten-

zirkulation gefasst werden, wenn kein Vor-

standsmitglied mündliche Behandlung ver-

langt und nicht mehr als 5 Mitglieder den 

gestellten Antrag ablehnen. 
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3 

Zu Beginn jeder Sitzung können zusätzliche 

Traktanden beantragt werden. Die Beratung 

solcher Anträge ist auf eine spätere Sitzung 

zu verschieben, wenn dies von mindestens 5 

Mitgliedern verlangt wird. 

 

Art. 20 

Die SV-Mitglieder beraten sich regelmässig 

mit dem Konferenzvorstand und/oder den 

Delegierten ihrer Schule. 

 

E.   Geschäftsleitung (GL)  

 

Art. 21 

1

 Die GL der FSS setzt sich grundsätzlich 

gleich zusammen wie der Leitende Aus-

schuss der SSS.  

2

 Die Ämterverteilung in der GL kann von 

derjenigen im Ausschuss der SSS abwei-

chen. Das Präsidium und Vizepräsidium 

müssen grundsätzlich von anderen GL-

Mitgliedern besetzt werden als im Leitenden 

Ausschuss der Staatlichen Schulsynode. 

3

 Wird bis spätestens 10 Tage vor den Aus-

schusswahlen der SSS schriftlich eine eigene 

Wahl für die FSS  verlangt, entscheidet die 

MV mit offenem Handmehr darüber, ob eine 

besondere Wahl stattfinden soll. In diesem 

Fall ordnet die Präsidentin eine geheime 

Wahl in einer ausserordentlichen Versamm-

lung an. 

 

Art. 22 

Die Mitglieder der GL gehören von Amtes 

wegen dem SV an. 

 

Art. 23 

1 

Die GL bereitet die Geschäfte für die Vor-

standssitzungen vor und ordnet für die MV 

und die DV das Nötige nach den Beschlüs-

sen des Vorstandes an. 

2  

Die GL vertritt die FSS nach aussen. 

3 

Die Vizepräsidentin vertritt die Präsidentin 

bei deren Verhinderung. 

 

Art. 24 

Die GL verfügt über einen eigenen Budget-

posten für Aufträge an Dritte. Sie berichtet 

dem SV laufend über dessen Verwendung. 

 

Art. 25 

Die GL führt ein ständiges Sekretariat. 

 

F.   Kontrollstellen 

 

Art. 26 

1 

Für die Kontrolle von GL und SV wählt die 

MV eine GPK. Deren Auftrag wird in einer 

speziellen Ordnung formuliert. 

2 

Für die Kontrolle von Budget und Rech-

nungsabschluss wählt die MV zwei Reviso-

rinnen sowie eine Suppleantin. 

 

IV   Sektionen der FSS 

 

Art. 27 

1

 Die FSS-Mitglieder, welche gleichzeitig 

Mitglieder der Staatlichen Schulsynode sind, 

organisieren sich innerhalb der FSS entspre-

chend den Bestimmungen über die Staatliche 

Schulsynode. 

2

 Die unter Art. 3 Abs. 2 aufgeführten Mitglie-

dergruppen können Sektionen bilden und 

sind in FSS-Angelegenheiten den Schulkon-

ferenzen gleichgestellt. Die Sektionen wer-

den durch Beschluss der MV eingesetzt.  

 

V   Finanzen 

 

Art. 28 

1

 Die Ausgaben werden aus den Mitglieder-

beiträgen und aus allfälligen Fonds bestritten.  

2 

Die MV setzt die Jahresbeiträge für sämtli-

che Mitgliederkategorien fest. Der Mitglieder-

beitrag beträgt für aktive Mitglieder maximal 

CHF 22.– pro Monat und wird bei Teilpensen 

reduziert. Der Mitgliederbeitrag für die pensi-

onierten Mitglieder beträgt einheitlich CHF 

20.– pro Jahr. 

3 

Die Mitglieder verpflichten sich mit ihrer 

Mitgliedschaft zur Bezahlung des Mitglieder-

beitrages, bzw. ermächtigen ihren Arbeitge-

ber, diesen anteilsmässig vom monatlichen 

Lohn abzuziehen und an die FSS zu über-

weisen. 

4 

Den Mitgliedern, denen der Jahresbeitrag 

nicht vom Arbeitgeber automatisch vom Lohn 

abgezogen und der FSS überwiesen wird, 

stellt der Kassier den Jahresbeitrag einmal 

jährlich für das laufende Schuljahr in Rech-

nung. 

5  

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet 

ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die 

Haftung der Mitglieder ist auf die Höhe ihres 

Jahresbeitrages begrenzt. 
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VI   Publikationsorgane 

 

Art. 29 

Publikationsorgane der FSS sind das „Basler 

Schulblatt“ und gelegentlich erscheinende 

Bulletins des SV oder der GL sowie die Ho-

mepage. 

 

VII  Besondere Beschlüsse, Statu-

tenänderungen, Auflösung der 

FSS, Trennung von LCH  

 

Art. 30 

Für Beschlüsse auf Ergreifung eines Refe-

rendum oder auf Beteiligung der FSS an 

Referendums- und Abstimmungskämpfen 

bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

abgegebenen Stimmen der anwesenden 

Mitglieder von SV, DV oder MV, bzw. der 

gültig abgegebenen Stimmen der UA. Enthal-

tungen, respektive leere Stimmzettel, bleiben 

bei der Feststellung des Mehrs unberücksich-

tigt. 

 

Art. 31 

Statutenänderungen und Beschlüsse über 

die Auflösung der FSS oder den Austritt der  

FSS aus dem Dachverband LCH bedürfen 

der Genehmigung durch ein Zweidrittelmehr 

der Mitgliederversammlung. Enthaltungen, 

respektive leere Stimmzettel, bleiben bei der 

Feststellung des Mehrs unberücksichtigt. 

 

Art. 32 

Diese Statuten ersetzen alle früheren Fas-

sungen. Beschlossen und mit sofortiger Wir-

kung in Kraft gesetzt von der ordentlichen 

MV der FSS vom 11. Mai 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Statutenanhang 1: 

 

 

Reglement zum Fonds für Rechts- 

hilfe 

 

1. Zweck 

Die FSS gewährt ihren Mitgliedern kostenlo-

se Rechtsberatung. Für Neumitglieder gilt 

eine einjährige Karenzfrist. Die Rechtsbera-

tung wird jedem Mitglied maximal einmal im 

Jahr für alle Rechtsfragen gewährt. 

Bei Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang 

mit der beruflichen Tätigkeit des Mitgliedes 

kann Rechtsschutz durch die FSS gewährt 

werden. Dieser umfasst die Beratung durch 

Mitglieder der Geschäftsleitung, durch eine 

beauftragte Vertrauensperson oder durch 

Vertrauensanwältinnen der FSS und gege-

benenfalls die Vertretung vor Behörden oder 

Gerichten. Der Rechtsschutz ist ausge-

schlossen für private Belange und be-

schränkt auf Fälle, die das Arbeitsverhältnis 

betreffen. 

Mitglieder, die Rechtsberatung oder Rechts-

schutz in Anspruch nehmen wollen, richten 

ein Gesuch an die Geschäftsleitung. Diese 

übernimmt die Beratung selbst oder verweist 

das Mitglied an ihren Rechtsdienst oder an 

eine Vertrauensanwältin. Mitglieder, die 

Rechtsberatung in Anspruch nehmen wollen, 

wenden sich an die Präsidentin. Diese über-

nimmt die Beratung selbst oder verweist das 

Mitglied an die zuständige Sachbearbeiterin, 

nötigenfalls an eine Advokatin.  

Über die Gewährung von Rechtsschutz ent-

scheidet die GL aufgrund eines schriftlichen 

Gesuches sowie allenfalls einer Empfehlung 

der Rechtsberaterin. 

Die Kosten für Rechtsberatung und Rechts-

schutz trägt die FSS. Sie kann die Bewilli-

gung von Rechtsschutz von einer Kostenbe-

teiligung des Mitgliedes abhängig machen. 

Die FSS kann Beiträge an Rechtsschutz 

zurückfordern, wenn sich nachträglich aus 

dem Entscheid der zuständigen Behörde 

oder des Gerichtes ein erhebliches eigenes 

Verschulden des Mitgliedes ergibt, oder 

wenn ein erheblicher Verstoss gegen die 

Standesregeln vorliegt. Der Entscheid dar-

über obliegt der GL. 

Mitglieder, die ohne Einverständnis der Prä-

sidentin eine Advokatin konsultieren oder den 

Rechtsweg beschreiten, haben keinen An-

spruch auf Erstattung der Kosten durch die 

FSS. 

Gegen Entscheide der GL in Rechtshilfefra-

gen kann das Mitglied innert 30 Tagen Ein-

sprache beim SV erheben. Dieser entschei-

det endgültig. 

 

2. Äufnung des Fonds 

Der Fonds wird gespiesen durch regelmässi-

ge Überweisungen aus dem Vermögen der 

FSS, durch Kapitalzinsen und Zuwendungen 
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sowie durch einen zusätzlichen monatlichen 

Mitgliederbeitrag von CHF 2.– pro Mitglied, 

der zusätzlich zum ordentlichen Mitglieder-

beitrag entrichtet wird. 

 

3. Verfügungskompetenz 

Bis CHF 20'000.-- pro Fall entscheidet die 

GL. Höhere Beträge sind vom SV zu bewilli-

gen. 

4. Rechnungsführung 

Über den Fonds wird separat Rechnung ge-

führt. Diese ist zusammen mit der ordentli-

chen FSS-Jahresrechnung der MV zur Ge-

nehmigung vorzulegen. 

 

5. Revision 

Die Kontrollstelle der FSS revidiert auch den 

Fonds. 

 

6. Auflösung des Fonds 

Die FSS-MV kann den Fonds mit Zweidrit-

telmehrheit auflösen. Das Fondsvermögen 

fällt in diesem Falle in das Vermögen der 

FSS zurück. 

 

 

Ergänzt und geändert von der Jahresversamm-

lung der FSS vom 24. März 2004. 

 

 

 

 

Statutenanhang 2: 

 

 

Reglement zum Fonds für ausser- 

ordentliche gewerkschaftliche Auf- 

gaben 

 

1. Zweck 

Aus den Mitteln des Fonds kann die FSS 

nicht voraussehbare Aufgaben finanzieren, 

deren Lösung im standespolitischen Interes-

se der Lehrerschaft liegt. 

 

2. Äufnung 

Der Fonds wird gespeist durch regelmässige 

Überweisungen aus dem Vermögen der FSS, 

durch Kapitalzinsen und durch Zuwendun-

gen. 

 

3. Verfügungskompetenzen 

Bis CHF 10'000.-- pro Fall entscheidet die 

GL. Höhere Beträge sind vom SV zu bewilli-

gen. 

 

4. Rechnungsführung 

Die Kassierin führt eine separate Rechnung 

über den Fonds und legt diese zusammen 

mit der ordentlichen Jahresrechnung FSS der 

Mitgliederversammlung zur Genehmigung 

vor. 

5. Revision 

Die ordentlichen Revisorinnen der FSS über-

nehmen die Revision. 

6. Auflösung des Fonds 

Die Mitgliederversammlung der FSS kann 

den Fonds mit Zweidrittelmehrheit auflösen. 

Das Vermögen des Fonds fällt in diesem 

Falle in das Vermögen der FSS zurück. 

 

 

Beschlossen und mit sofortiger Wirkung in 

Kraft gesetzt von der Jahresversammlung FSS 

vom 20. März 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutenanhang 3: 

 

 

Reglement zum Gleichstellungs- 

fonds 

 

1. Zweck 

Aus dem Gleichstellungsfonds werden Zu-

schüsse für folgende Projekte gewährt: 

a) Projekte diskriminierter Berufsgruppen, 

bei denen der Frauenanteil mindestens 51% 

beträgt; 

b) Projekte, die von fachbezogenen Stellen 

(z.B. kantonale Büros für Gleich-

stellungsfragen, eidg. Büro für Gleichstel-

lungsfragen etc.) für gut befunden wurden; 

c) Projekte für berufstätige Frauen bzw. Wie-

dereinsteigerinnen. 

Die Ausrichtung von Projektzuschüssen ist 

beschränkt auf FSS-Mitglieder aus dem gan-
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zen Schulbereich und auf Frauen vorwiegend 

aus Basel und der Region. 

 

2. Äufnung des Fonds 

Der Fonds ist errichtet worden mit Spenden 

der Klägerinnen der Basler Lohnklage II im 

Jahre 1999. Er wird gespiesen durch Kapital-

zinsen und Zuwendungen. 

 

 

 

3. Verfügungskompetenz 

Bis CHF 10'000.-- pro Fall entscheidet die 

GL. Höhere Beträge sind vom SV zu bewilli-

gen. 

4. Rechnungsführung 

Über den Fonds wird separat Rechnung ge-

führt. Diese ist zusammen mit der ordentli-

chen FSS-Jahresrechnung der MV zur Ge-

nehmigung vorzulegen. 

 

5. Revision 

Die Kontrollstelle der FSS revidiert auch die 

Fonds.  

 

6. Auflösung des Fonds 

Der Gleichstellungsfonds kann aufgelöst 

werden, wenn sein Vermögen oder die Er-

trägnisse daraus keine sinnvolle Verwendung 

mehr erlauben. Die Auflösung erfolgt mit 

Zweidrittelsmehr der FSS-MV. Das Fonds-

vermögen fällt in diesem Falle in das Vermö-

gen der FSS. 

 

 

Beschlossen und mit sofortiger Wirkung in 

Kraft gesetzt von der Jahresversammlung der 

FSS vom 11. Mai 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuten in der Fassung der Jahresversammlung  

vom 11. Mai 2011 

 

Datum: 12.05.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


